
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Linda Schinkel 

 
Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von  
Linda Schinkel, Geschäftsstelle: 27711 Osterholz-Scharmbeck 
 

§1 Gesangsunterricht 

 
Eine Unterrichtseinheit besteht aus entweder 30, 45 oder 60 Minuten.  
Die Schüler*innen können flexibel zwischen den verschiedenen Einheiten wechseln und nach einem 
vereinbartem Turnuns Termine für den Unterricht bekommen.   
 
- Die 10er-Karte 
Auf einer 10er-Karte sind 10 Gesangsunterrichts-Einheiten für entweder 30, 45 oder 60 Minuten. 
Mit dem Kauf einer 10er-Karte bezahlen die Schüler*innen einen verminderten Unterrichtspreis im 
Voraus. Die Karten können nicht wieder zurückgezahlt werden. 
 
- Unterricht absagen 
Der Unterricht muss 30 Stunden vor dem vereinbarten Gesangstermin abgesagt werden, wenn dies 
nicht gelingt, muss der Unterricht trotzdem gezahlt werden. Ich bereite den Unterricht sehr 
gewissenhaft am Vortag vor. Mit dem hilfreichen Wissen, dass ein Schüler nicht kommen wird, 
würde ich meine Zeit anders planen – deshalb diese Regelung. 
 
- Bezahlung 
Die Bezahlung erfolgt in bar oder per Überweisung. Eine 10er-Karte wird im Vorfeld abgerechnet 
und die Einzelnen Unterrichtsstunden berechne ich im Nachhinein, je nach Abmachung, in bar oder 
per Überweisung. 
 

§2 Beauftragung  

 
- 2a Chorleitung 
Sofern eine Beauftragung zur Chorleitung erfolgt, halte ich mir den vereinbarten Termin frei und 
bereite diesen vor. Das im Vorfeld vereinbarte Honorar wird entweder in bar gezahlt, sofern es sich 
um eine Aushilfsarbeit und keine Regelmäßigkeit handelt – oder, bei z.B. wöchentlicher Proben, 
monatlich überwiesen. Das Schreiben von Chorarrangements und Materialien, wie Noten-Kopien 
oder Equipment-Stellung, werden zusätzlich nach Vereinbarung vergütet. Die von mir verfassten 
Chorarrangement dürfen nicht ohne meine Zustimmung an andere Chöre bzw. an Dritte 
weitergegeben werden. 
 
- 2b Auftragskomposition/Auftragsproduktion 
Gerne übernehme ich für Ihren Auftrag das schreiben eines Textes, einer Melodie, das Einsingen 
einer Gesangsmelodie oder das Einsprechen eines Textes. Ich erstelle, auf Wunsch, ein gesamtes 
Band-Arrangement in dem Genre Ihrer Wahl. Kreiere eine reine Hintergrundmusik oder arbeite mit 
dem Material, das Sie mir als Vorlage vorweg geben, z.B. einen Songtext, den Sie zu einem Lied 
umwandeln lassen möchten; Videos, die eine Hintergrundmusik und/oder einen Sprecher benötigen 
usw.  
 
    - 2b.1 GEMA 
    da ich zur Zeit kein GEMA-Mitglied bin, erhalten Sie von mir absolut Gema_freie Musik.  



    - 2b.2 Aufnahmen 
    Die Aufnahmen und Produktionsarbeiten erfolgen in meinem Studio, sofern es sich um 
    Arrangement-Arbeit handelt zu der ich mein Equipment benötige. Wenn Sie Gesang- oder 
    Sprecherarbeiten in Ihrem Studio wünschen, freue ich mich, Sie dort zu besuchen.  
 
    -2b.3 Rechte und Lizenzen 
    Die Aufnahmen, die Sie von mir erhalten, erliegen dem Urheberschutz. Je nachdem wie 
    hoch mein kompositorischer Anteil sein wird, gelten individuell verteilte Urheberrechte.  
    Sofern keine Absprache mit mir getroffen wurde und noch keine vertragliche Regelung zur 
    Verwendung besteht, dürfen die von mir erstellten Aufnahmen ausdrücklich nicht zu 
    kommerziellen Zwecken verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.  
 
- 2c Livemusik 
Livemusik kann gebucht werden – entweder buchen Sie Linda solo am Klavier oder die Band Red 
Noise. Feierlichkeiten wie z.B.: Geburtstage, Hochzeiten, Sektempfang, Zeltpartys, Trauungen uvm. 
können von beiden bespielt werden. 
 
Jede Beauftragung von Livemusik unterscheidet sich maßgeblich im Bezug auf die 
Preiskalkulation. Deshalb wird jede Anfrage individuell behandelt und berechnet. Bestimmte 
Vertragsklauseln werden ebenfalls individuell angewandt und schriftlich festgehalten. Generell gilt: 
Sofern eine Beauftragung erfolgte muss diese in vollem Umfang an die Musiker*innen gezahlt 
werden. Die Zahlung muss auch erfolgen, sollte die Veranstaltung seitens des Veranstalters 
unerwartet abgesagt werden. Davon sind diese Veranstaltungen ausgenommen, die aufgrund von 
höher Gewalt* zwangsläufig abgesagt werden müssen. 
*Dazu zählen: Katastrophen wie Pandemie; oder: für die Veranstaltung wichtige Hauptpersonen 
werden schwer krank. 
 
    - 2c.1 Red Noise 
    Sofern Sie sich für die Band Red Noise entscheiden, ist der Vertragspartner „Red Noise“.  
    Der Ansprechpartner und die Vertragsregelungen werden ebenfalls mit Red Noise 
    vorgenommen. Hier nehmen Sie Kontakt auf:  
 
    - 2c.2 Linda solo 
    Wenn Sie sich zur Künstlerin Linda Schinkel, für Ihre Veranstaltung entscheiden,  
    wird Ihr Vertrag individuell auf Ihre Veranstaltung zugeschnitten. Beide 
    Vertragspartner vereinbaren im Vorfeld genauen Bestandteil der Beauftragung. 
    Dieser Vertrag erlangt Gültigkeit, sofern beide Parteien schriftlich zugestimmt haben 
    (Email reicht aus).  
 
- 2d Sprecherarbeiten 
Sprecherarbeiten sind ebenfalls sehr Unterschiedliche Aufträge. Deshalb wird auch hier ein 
individuelles Angebot zu Ihrem Anliegen gestrickt. Nach Beauftragung verpflichte ich mich den 
Auftrag zügig zu bearbeiten. Ist ein Auftrag schriftlich bestätigt, gilt er als erteilt und kann nicht 
wieder zurückgezogen werden. 
     
    - 2d.1 Sprecher-Aufnahmen 
    Die Aufnahmen erfolgen entweder in meinem oder in Ihrem Tonstudio. Sofern die 
    Aufnahmen bei mir erfolgen sollen, berechne ich eine zusätzliche Studio-Pauschale. 
    Allerdings fällt diese kleiner aus, als würden Sie sich ein Tonstudio Mieten, da ich aus 



    meinem Angebot für Sie ein Gesamtpaket stricke. Ich garantiere eine professionelle 
    Aufnahmequalität nach dem heutigen Standard. Sollten die Aufnahmen unter Ihrer Regie, 
    in Ihrem Studio stattfinden, übersenden Sie mir bitte das Skript mit einer ausreichenden 
    Vorbereitungszeit von mindestens 5 Tagen.   
 
    - 2d.2 Rechteeinräumung für Schul- und Arbeitsmaterial oder kommerziell zu nutzendes  
    Sprechermaterial: 
    Alle Audiofassungen dürfen beliebig für Unterrichtszwecke eingesetzt werden, jedoch nicht  
    darüber hinaus. Der Nutzer darf die Audiofassungen für den Schulunterricht an seiner Schule  
    einsetzen, jedoch nicht an externe Kolleginnen/Kollegen weitergeben. 
     
    Der Nutzer darf die Audiofassungen nicht verändern, zuschneiden oder mit eigenem  
    Audiomaterial verbinden.  
 
    Zum Beispiel: Erklärungen hinzufügen oder löschen, Wörter austauschen. Der Nutzer darf die 
    Audiofassungen als Grundlage für Stop-Motion-Filme, Arbeitsblätter o.ä. nutzen, jedoch nicht als  
    eigene Materialen kostenpflichtig anbieten oder veröffentlichen. 
 
- 2e Trauungen und Taufen 
Zu Trauungen und Taufen nehme ich gerne Ihre Wunschlieder entgegen und begleite meinen 
Gesang hierzu selbst am Klavier. So bekommen Ihre Lieder eine ganz persönliche Note und Ihre 
Feierlichkeit wird unvergesslich. Falls Ihr Anlass in der Kirche stattfindet: Ein Singen mit der 
Gemeinde übernehme ich in meinem Auftrag nicht. Dieses ist mit dem Organisten der Kirche/bzw. 
mit dem Pastor/ der Pastorin zu klären.  
 
Ich benötige von Ihnen: 
- Den Termin und die Uhrzeit 
- Eine genaue Adresse des Veranstaltungsortes 
- Einen Monat vor dem Termin die Auswahl Ihrer Lieder 
- Eine Telefonnummer der Ansprechperson des Ortes, zur Abklärung meines Aufbaus und 
Soundchecks. 
- Eine Woche vorher einen Ablauf der Trauung oder der Taufe 
 Bedingungen: Es muss Strom vor Ort sein. Sofern die Feierlichkeit draußen stattfindet, muss 
gegebenenfalls eine überdachte Alternative zur Verfügung stehen, falls es regnen sollte.  
 
Der Preis berechnet sich nach der Anzahl der gewünschten Titel und der Anfahrt. Hierzu schreibe ich 
im Vorfeld ein detailliertes Angebot. 

 
§3 Bezahlung im Allgemeinen 

In den meisten Fällen findet die Bezahlung nach Erledigung des mir erteilten Auftrags statt. 
Handelt es sich jedoch um eine Auftrags-komposition/produktion, so erlaube ich mir gegebenenfalls 
einen Anteil als Vorzahlung zu berechnen, da eine Komposition ein Prozess ist und ein wenig Zeit 
und Absprache mit dem Auftraggeber bedarf.  
 
Bezahlt wird entweder in bar oder per Überweisung. Eine Rechnung übersende ich Ihnen in jedem 
Fall.  
 
 



§4 Hörproben – Nutzungsrechte 

Alle von mir bereitgestellten Audiofassungen sind urheberrechtlich geschützt. 
 
- 4a Verwertungsrechte 
Dem Besucher meiner Homepage werden keine Verwertungsrechte eingeräumt.  
Insbesondere darf er die bereitgestellten Hörproben nicht herunterladen und  
auszugsweise verbreiten (§ 17 UrhG), anderweitig öffentlich zugänglich machen (§ 19a  
UrhG) oder in anderer Form an Dritte weitergeben. Die Vervielfältigung (§ 16 UrhG) ist  
untersagt.  
 
- 4b Verstoß gegen die Nutzungsrechte - Streitfall 
Im Fall einer unberechtigten Nutzung der Inhalte durch den Besucher meiner Homepage, wird eine 
von mir festgelegte, zu zahlende Entschädigung fällig. Dies ist im Streitfall vom zuständigen Gericht 
zu überprüfen.  
 
-4c Copyright und Urheberrechte 
Die durch Linda Schinkel auf www.linda-schinkel.de bereitgestellten digitalen Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und 
einzuhalten. Es werden keine Urheber-, Nutzungs- und sonstige Schutzrechte an den Inhalten auf 
den Nutzer übertragen. 

 

§5 Gewährleistung und Garantien 

Ich verpflichte mich, die mir zugeteilten Aufträge in einem zeitlich angemessenen Rahmen 
vollständig zu erfüllen und fristgerecht abzuliefern. Sollte ich dies nicht einhalten und mich 
unzuverlässig verhalten, werde ich bis dahin gezahlte Gelder zurückzahlen. Sollte es allerdings 
Unzuverlässigkeit seitens des Auftraggebers geben, die meine Arbeit verlangsamen oder gar 
verhindern, behalte ich mir vor, den Auftrag wieder abzulehnen und das bis dahin Bezahlte 
einzubehalten. Eine Abgabefrist wird allerdings im Vorfeld vereinbart, sodass es im Idealfall hierzu 
nicht kommt.   
 
 
 
Stand: November 2020 


